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Landkreis Diepholz

Stadt Sulingen

"Linderner Straße III "

Bebauungsplan Nr. 109

Planzeichnung PlanzeichenerklärungTextliche FestsetzungenVerfahrensvermerke

Rechtsgrundlagen

Übersichtsplan

Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Überbaubare Fläche

Nicht überbaubare Fläche

Baugrenze

Offene Bauweise

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsfläche

Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung:

Grünflächen

Öffentliche Grünfläche

Private Grünfläche

Maximale Firsthöhe

Maximale Zahl der Vollgeschosse

FH

II

0,3

Sonstige Planzeichen

Grenzen  des räumlichen Geltungsbereichs

Verkehrsberuhigter Bereich

Fuß- und Radweg

F + R

Nachrichtliche Übernahme

Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Maximal zwei Wohnungen pro Gebäude bzw. Doppelhaus
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siehe textliche Festsetzung § 1, § 5

Unterirdische Leitung mit Schutzstreifen

ED

WA

Straßenbegrenzungslinie

siehe textliche Festsetzung § 2

Erdgeschossfussbodenhöhe

EGF

siehe textliche Festsetzung § 3

siehe textliche Festsetzung § 3

siehe textliche Festsetzung § 4

Hinweise

nord

massstab 1:1000

10 m 50 m

siehe textliche Festsetzung § 4

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fläche

Zuordnung von

Kompensationsflächen

Kompensationsmaßnahme 1- naturnah gestaltete Regenrückhaltebereiche

Kompensationsmaßnahme 2 - Anlage einer Waldfläche

T

TTT

T

T T T

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zu Pflege und Zur Entwicklung

von Natur und Landschaft

außerhalb Plangebiet im Beiplan
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